
Technische Baubestimmungen, die bei der Erfüllung 
der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind 

 
 

_______________________ 
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A 2 Brandschutz 

A 2.1  Allgemeine Anforderungen an bauliche Anlagen aus Gründen des Brandschutzes 

Bauliche Anlagen sind gemäß § 3 MBO1 i. V. m. § 14 MBO1 so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand 
zu halten, dass  
 
 der Entstehung eines Brandes vorgebeugt wird 
 der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird 
 bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren möglich ist 
 wirksame Löscharbeiten möglich sind.  

 
Konkretisiert werden die schutzzielbezogenen Brandschutzanforderungen für bauliche Anlagen mit den Fest-
legungen der §§ 5, 26 bis 36, 39 bis 42, 46 und 47 MBO1 und den Anforderungen der nachfolgenden Abschnitte.  
 
Für Bauprodukte nach derzeit vorhandenen europäisch harmonisierten Spezifikationen, deren Verwendung 
Einfluss bei der Erfüllung von Brandschutzanforderungen an bauliche Anlagen hat, sind für die bauordnungs-
rechtlichen Anforderungen auf der Grundlage der Konkretisierungen zum Brandschutz (A 2.1.1 ff.) die notwendigen 
Zuordnungen von Angaben zu Leistungen sowie zugehörige Verwendbarkeits- und Ausführungsbestimmungen in 
der laufenden Nummer A 2.2.1.2 genannten technischen Regel enthalten. 
 

A 2.1.1  Anforderungen an die Zugänglichkeit baulicher Anlagen 

Zur Durchführung von Lösch- und Rettungsmaßnahmen müssen gemäß § 5 MBO1 für die Feuerwehr Zugänge und 
Zufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen auf den Grundstücken vorgesehen werden; es sind die 
Konkretisierungen der unter der laufenden Nummer A 2.2.1.1 genannten technischen Regel zu beachten. 
 
In offenen Durchfahrten bzw. Durchgängen, durch die der einzige Rettungsweg zur öffentlichen Verkehrsfläche 
führt oder die Zugänglichkeit für die Feuerwehr gewährleistet wird, sind an Stützen, Wänden und Decken nur 
nichtbrennbare Dämmschichten zulässig.  
 
A 2.1.2  Anforderungen an das Brandverhalten von Teilen baulicher Anlagen 

A 2.1.2.1 Allgemeines 

Zur Erfüllung der Grundanforderungen werden in § 26 Abs. 1 MBO1 allgemeine Anforderungen an das Brand-
verhalten von Teilen baulicher Anlagen formuliert. § 26 Abs. 1 MBO1 trifft dazu folgende Begriffsbestimmungen:  
 
 nichtbrennbar 
 schwerentflammbar 
 normalentflammbar. 
 
Bei baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen, bei denen die Anforderungen nichtbrennbar oder 
schwerentflammbar gestellt werden, ist sicherzustellen, dass es nicht durch unbemerktes fortschreitendes Glimmen 
und/oder Schwelen zu einer Brandausbreitung kommen kann. 
 
Zur Erfüllung nachfolgender Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
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A 2.1.2.2 Nichtbrennbar  

Bei der Verwendung in baulichen Anlagen muss bei Einwirkung eines Brandes, insbesondere eines 
fortentwickelten, teilweise vollentwickelten Brandes, gewährleistet sein, dass die Teile baulicher Anlagen keinen 
Beitrag zum Brand leisten. Dabei dürfen je nach Verwendung keine oder eine begrenzt bleibende Entzündung, 
geringstmögliche Rauchentwicklung, kein fortschreitendes Glimmen und/oder Schwelen und kein brennendes 
Abtropfen oder Abfallen auftreten; Art der Bestandteile, Formstabilität sowie Schmelzpunkt/Schmelztemperatur und 
Rohdichte sind zu berücksichtigen.  
 
Baustoffe sind nichtbrennbar, wenn sie dauerhaft bei Einwirkung eines Brandes nach DIN 4102-1:1998-05, 
Abschnitt 5.1 oder 5.2, die dort angegebenen Kriterien einhalten, soweit erforderlich mit der Angabe zum 
Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C nach DIN 4102-17: 2017-12. 
 
A 2.1.2.3 Schwerentflammbar  

Bei der Verwendung in baulichen Anlagen muss bei Einwirkung eines Entstehungsbrandes oder eines sich 
entwickelnden Brandes gewährleistet sein, dass die Teile baulicher Anlagen nur einen begrenzten Beitrag zum 
Brand leisten und dass nur eine begrenzte Brandausbreitung während und bei Wegfall der Brandeinwirkung 
vorliegt.  
 
Dabei dürfen je nach Verwendung des Bauteils eine Entzündung erst nach einer bestimmten Zeit der 
Flammeneinwirkung, nur eine begrenzte Temperatur der entstehenden Rauchgase, eine begrenzte Freisetzung 
von Energie, eine definierte Rauchentwicklung, kein selbstständiges Weiterbrennen, kein fortschreitendes Glimmen 
und/oder Schwelen, soweit erforderlich kein brennendes Abfallen oder Abtropfen auftreten. 
 
Als Brandeinwirkung ist mit Ausnahme von Außenwandbekleidungen und Bodenbelägen die Brandeinwirkung 
gemäß Abschnitt 6.1.1 a) von DIN 4102-1:1998-05 der Brand eines Gegenstandes in einem Raum  anzunehmen; 
bei Außenwandbekleidungen die Brandeinwirkung gemäß Abschnitt 6.1.1 b) von DIN 4102-1:1998-05 aus einer 
Wandöffnung schlagenden Flammen (siehe auch A 2.1.5), bei Bodenbelägen ist die Brandeinwirkung gemäß 
Abschnitt 6.1.1 c) von DIN 4102-1:1998-05 von einer Brandsituation anzunehmen, bei der Flammen aus der 
Türöffnung zu einem benachbarten Raum schlagen und bei der die waagerechte Flammenausbreitung und die 
Rauchentwicklung unbedenklich sind.  
 
Baustoffe sind schwerentflammbar, wenn sie dauerhaft bei Einwirkung eines Brandes nach DIN 4102-1:1998-05, 
Abschnitt 6.1, die dort angegebenen Kriterien einhalten.  
 
Für Teile baulicher Anlagen, die nicht brennend abtropfen oder abfallen dürfen, müssen zusätzlich die Kriterien 
gemäß DIN 4102-16:2015-09, Abschnitt 9.3, erfüllt sein. 
 
A 2.1.2.4 Normalentflammbar  

Bei der Verwendung in der baulichen Anlage muss bei Einwirkung eines Entstehungsbrandes gewährleistet sein, 
dass die Teile der baulichen Anlage nur einen begrenzten Beitrag zum Brand leisten, soweit erforderlich darf kein 
brennendes Abfallen oder Abtropfen auftreten. Als Brandeinwirkung ist die Brandeinwirkung gemäß Abschnitt 6.2.1 
von DIN 4102-01:1998-05 anzunehmen.  
 
Baustoffe sind normalentflammbar, wenn sie dauerhaft bei Einwirkung eines Brandes nach DIN 4102-1:1998-05, 
Abschnitt 6.2, die dort angegebenen Kriterien erfüllen.  
 
Für Teile baulicher Anlagen, die nicht brennend abtropfen oder abfallen dürfen, müssen zusätzlich die Kriterien 
gemäß DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.6, erfüllt sein. 
 
Werden mehrere Bestandteile für die Verwendung zusammengefügt, müssen die Anforderungen an Teile der 
baulichen Anlage auch nach dem Zusammenfügen erfüllt sein, es sei denn, dass insgesamt das Brandverhalten 
erreicht wird, das alle anderen Anforderungen der Einzelbestandteile mit erfüllt. 
 
Soweit für die bauliche Anlage ein Bestandteil verwendet werden soll, der nicht mindestens der Anforderung 
„normalentflammbar“ entspricht (leichtentflammbar), ist § 26 Abs. 1 Satz 2 MBO1 einzuhalten. 
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A 2.1.3   Anforderungen an die Feuerwiderstandsfähigkeit von Teilen baulicher Anlagen 

A 2.1.3.1 Allgemeines 

Zur Erfüllung der Grundanforderungen gemäß § 3 i.V.m. § 14 MBO1 werden in § 26 Abs. 2 MBO1 allgemeine 
Anforderungen an die Feuerwiderstandfähigkeit im Brandfall von Bauteilen baulicher Anlagen gestellt und in: 

 feuerbeständige 
 hochfeuerhemmende 
 feuerhemmende 

 
Bauteile unterschieden. 
 
Grundsätzlich richtet sich die Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen nach dem geltenden bauaufsichtlichen 
Anforderungssystem (Gebäudeklassen, Höhenlage der Geschosse, Gebäudeart). Die Einstufungen in 
Feuerwiderstandsklassen werden auf der Grundlage von Brandprüfungen nach der Einheitstemperaturzeitkurve 
(ETK) festgelegt. Feuerwiderstandsklassen ergeben sich aus der unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannten technischen 
Regel. 
 
Die Feuerwiderstandsfähigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen baulicher Anlagen auf deren 
Standsicherheit im Brandfall, bei raumabschließenden Bauteilen, wie Wänden und Decken, auf deren Widerstand 
gegen eine Brandausbreitung (raumabschließend feuerwiderstandsfähig – im Weiteren: Raumabschluss). 
Querschnittsänderungen und Durchdringungen – auch nachträglicher Art – sowie Verformungen während der 
Brandeinwirkung sind zu berücksichtigen, soweit sie Einfluss auf die Feuerwiderstandsfähigkeit haben können. 
 
Feuerwiderstandsfähige Bauteile dürfen hinsichtlich ihres Brandverhaltens nur soweit zum Brand beitragen, wie es 
in § 26 Abs. 2 MBO1 bestimmt ist.  
 
Bei brandschutztechnischen Anforderungen und brandschutztechnischen Bewertungen der Baustoffklasse bleiben 
nachträglich aufgebrachte Beschichtungen bis 0,5 mm Dicke auf Bauteilen unberücksichtigt, soweit die 
Beschichtungen vollständig ohne Hohlräume auf nichtbrennbaren Untergrund aufgebracht sind. 
 
Feuerwiderstandsfähige Bauteile werden unterschieden in: 
 
a) feuerbeständige Bauteile:  

 
 Tragende und aussteifende Teile müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Raumabschließende 

Bauteile müssen zusätzlich eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren Baustoffen haben. 
 
b) hochfeuerhemmende Bauteile:  

 
 Bestehen tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen, müssen sie allseitig eine 

brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbekleidung) und – 
sofern vorhanden – nichtbrennbaren Dämmstoffen haben. Die Brandschutzbekleidung muss 

 
 ein Brennen der tragenden und aussteifenden Teile, 
 die Einleitung von Feuer und Rauch in Wand- und Deckenbauteile über Fugen, Installationen oder 

Einbauten sowie eine Brandausbreitung innerhalb dieser Bauteile, 
 die Übertragung von Feuer über Anschlussfugen von raumabschließenden Bauteilen in angrenzende 

Nutzungseinheiten oder Räume und 
 eine wesentliche Übertragung von Rauch über Anschlussfugen (s. A 2.1.3.3.3) 

 
verhindern. 

 
Wenn raumabschließende hochfeuerhemmende Bauteile in ihren tragenden und aussteifenden Teilen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren 
Baustoffen angeordnet ist, ist eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung nicht erforderlich; sie können 
auch insgesamt aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 
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c) feuerhemmende Bauteile: 
 
Tragende und aussteifende Bauteile können aus brennbaren Baustoffen ausgeführt werden. Dies gilt auch für 
raumabschließende Bauteile. 
 

d) Bauteile gemäß § 26 Abs. 2 Satz 4 MBO1, die aus brennbaren Baustoffen bestehen dürfen und keine Hohlräume 
oder verfüllte Hohlräume sowie keine Dämmstoffe im Inneren aufweisen. Tragende und aussteifende Bauteile 
können aus brennbaren Baustoffen ausgeführt werden. Dies gilt auch für raumabschließende Bauteile. 

 
A 2.1.3.2 Anforderungen an die Standsicherheit im Brandfall  

A 2.1.3.2.1 Allgemeines 

Um die Anforderungen des § 12 MBO1 zu erfüllen, müssen tragende Teile baulicher Anlagen dauerhaft auch unter 
Brandeinwirkung über eine bestimmte Zeitdauer standsicher sein. Als Brandeinwirkung für Tragwerke im Hochbau 
ist grundsätzlich die ETK anzuwenden. 
 
Querschnittsänderungen und Durchdringungen – auch nachträglicher Art – sowie Verformungen durch die 
Brandeinwirkung müssen berücksichtigt werden, soweit sie Einfluss auf die Standsicherheit haben können.  
 
A 2.1.3.2.2 Feuerbeständig 

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, über 
mindestens 90 Minuten gewährleistet sein. 
 
A 2.1.3.2.3 Hochfeuerhemmend 

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, über 
mindestens 60 Minuten gewährleistet sein. 
 
A 2.1.3.2.4 Feuerhemmend 

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, über 
mindestens 30 Minuten gewährleistet sein. 
 
A 2.1.3.2.5 Feuerwiderstandsfähigkeit von 120 Minuten 

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, über 
mindestens 120 Minuten gewährleistet sein.  
 
A 2.1.3.2.6 Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten für Bauteile nach A 2.1.3.1 Buchstabe d 

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, über 
mindestens 90 Minuten gewährleistet sein. 
 
A 2.1.3.2.7 Feuerwiderstandsfähigkeit von 60 Minuten für Bauteile nach A 2.1.3.1 Buchstabe d 

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, über 
mindestens 60 Minuten gewährleistet sein. 
 
A 2.1.3.3 Anforderungen an den Raumabschluss im Brandfall 

A 2.1.3.3.1 Allgemeines 

Teile baulicher Anlagen sind raumabschließend feuerwiderstandsfähig, wenn sie dauerhaft mindestens für eine 
bestimmte, nachfolgend angegebene Zeitdauer die Brandausbreitung verhindern, der Raumabschluss auch im 
Bereich von Verbindungen und Anschlüssen zu angrenzenden Teilen baulicher Anlagen nicht beeinträchtigt ist und 
wenn auf der brandabgewandten Seite keine wesentliche Rauchentwicklung und kein wesentliches Abfallen oder 
Abtropfen von Bestandteilen zu verzeichnen ist. Ein wesentliches Abfallen oder Abtropfen von Bestandteilen auf 
der feuerabgewandten Seite ist nicht gegeben, wenn die Größe dieser Bestandteile jeweils 10 cm Länge oder Breite 
nicht überschreitet. Ein explosionsartiges Abplatzen dieser Bestandteile darf nicht auftreten. 
Gleiches gilt auch für Abschlüsse und sonstige Verschlüsse von Öffnungen.  
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Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezieht sich die Feuerwiderstandsfähigkeit auf jede der möglichen 
Brandeinwirkungsrichtungen (z. B. sowohl von innen nach außen als auch von außen nach innen sowie sowohl 
von oben nach unten als auch von unten nach oben). 
 
Raumabschließende Teile der baulichen Anlage müssen jeweils an andere Teile der baulichen Anlage angrenzen, 
die mindestens für die gleiche Zeitdauer den Raumabschluss gewährleisten. Dies ist nicht erforderlich bei 
Außenwänden, die nicht raumabschließend sein müssen, und Dächern. Voraussetzung ist, dass die an diese 
Außenwände oder Dächer angrenzenden raumabschließenden Teile bei Brandeinwirkung über die entsprechende 
Zeitdauer standsicher bleiben. 
 
Öffnungen in raumabschließenden Teilen sind unzulässig, soweit in § 28 bis § 32, § 35, § 36, § 39 und § 45 MBO1 
nichts anderes bestimmt ist.  
 
Dürfen in raumabschließenden Wänden lichtdurchlässige Flächen als Brandschutzverglasung, die den Durchtritt 
der Wärmestrahlung nicht verhindern, ausgeführt werden, so müssen sie bei Brandeinwirkung nach 
DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, über die mindestens erforderliche Zeitdauer die Ausbreitung von Feuer und 
Rauch entsprechend der Feuerwiderstandsdauer der raumabschließenden Wände verhindern und die Kriterien 
gemäß DIN 4102-13:1990-05 einhalten. Sie können nur an Stellen ausgeführt werden, wo wegen der 
Personenrettung und der wirksamen Löscharbeiten keine Bedenken bestehen. Um die Brandausbreitung zu 
verhindern, sind Öffnungen in diesen Brandschutzverglasungen nicht zulässig. Zur Erfüllung dieser Anforderungen 
ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. Für die Planung, Bemessung und 
Ausführung von Brandschutzverglasungen gibt es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforderungen keine 
allgemein anerkannten Regeln der Technik und es ist ein Nachweis gemäß § 16a MBO1 erforderlich. 
 
Dürfen Überströmöffnungen in raumabschließenden Wänden ausgeführt werden, müssen die Verschlüsse dieser 
Öffnungen mit einer Rauchauslöseeinrichtung versehen sein und mindestens bei Zugrundelegung des 
Normbrandes nach DIN 4102-2:1977-09 den Durchtritt von Feuer und Rauch entsprechend der 
Feuerwiderstandsdauer der raumabschließenden Wände verhindern. Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die 
unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel 
der Technik für die Planung, Bemessung und Ausführung unter Verwendung dieser Verschlüsse ist ein Nachweis 
gemäß § 16a MBO1 erforderlich. 
 
Fugen der Bauteile müssen zur Sicherung des Raumabschlusses während der Brandeinwirkung geschlossen 
bleiben. Für Fugenfüllungen verwendete Baustoffe müssen nichtbrennbar und formbeständig sein und bei 
Brandeinwirkung den Restquerschnitt sicher verschließen. Bei Verwendung von mineralischen Dämmstoffen 
müssen diese einen Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C nach DIN 4102-17:2017-12 aufweisen.  
 
A 2.1.3.3.2 Feuerbeständig 

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, über 
mindestens 90 Minuten gewährleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttragenden Bauteilen im 
Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach 
DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe Rauchentwicklung 
beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch 
aus Fugen). 
 
Eine in Bauteilebene liegende durchgehende Schicht liegt vor, wenn sie über die gesamte Ausdehnung des 
raumabschließenden Teils senkrecht zur Brandeinwirkungsrichtung angeordnet wird und keinen Beitrag zum Brand 
leistet (nichtbrennbar). 
 
Bestandteile von raumabschließenden Bauteilen, die nicht zu den tragenden und aussteifenden Teilen und nicht 
zur durchgehenden Schicht des Bauteils zählen, müssen mindestens normalentflammbar sein. 
 
A 2.1.3.3.3 Hochfeuerhemmend 

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, über 
mindestens 60 Minuten gewährleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttragenden Bauteilen im 
Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen.  
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Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, 
dass höchstens eine geringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der 
Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch aus Fugen).  
 
Für hochfeuerhemmende raumabschließende Bauteile mit brennbaren tragenden und aussteifenden Teilen aus 
Holz sind die Konkretisierungen der unter lfd. Nr. A 2.2.1.4 genannten technischen Regel zu beachten. 
 
A 2.1.3.3.4 Feuerhemmend 

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, über 
mindestens 30 Minuten gewährleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttragenden Bauteilen im 
Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach 
DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe Rauchentwicklung 
beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch 
aus Fugen). 
 
Hinsichtlich des Brandverhaltens sind Bestandteile zulässig, die einen Beitrag zum Brand leisten 
(schwerentflammbar, normalentflammbar). 
 
A 2.1.3.3.5 Feuerwiderstandsfähigkeit von 120 Minuten 

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, über 
mindestens 120 Minuten gewährleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttragenden Bauteilen im 
Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach 
DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe Rauchentwicklung 
beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch 
aus Fugen). 
 
Hinsichtlich des Brandverhaltens sind nur Bestandteile zulässig, die keinen Beitrag zum Brand leisten 
(nichtbrennbar). 
 
A 2.1.3.3.6 Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten für Bauteile nach A 2.1.3.1 Buchstabe d 

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, über 
mindestens 90 Minuten gewährleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttragenden Bauteilen im 
Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach 
DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe Rauchentwicklung 
beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch 
aus Fugen). 
 
A 2.1.3.3.7 Feuerwiderstandsfähigkeit von 60 Minuten für Bauteile nach A 2.1.3.1 Buchstabe d 

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemäß DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, über 
mindestens 60 Minuten gewährleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttragenden Bauteilen im 
Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach 
DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe Rauchentwicklung 
beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch 
aus Fugen). 
 
A 2.1.4  Tragende und aussteifende Bauteile 

Teile baulicher Anlagen, die Lasten abtragen (aufnehmen) oder Teile baulicher Anlagen aussteifen, müssen unter 
dieser Belastung bei Brandeinwirkung über eine bestimmte Zeitdauer nach Abschnitt 2.1.3.2 standsicher sein.  
 
Werden tragende Teile der baulichen Anlage aus Beton, Stahl, Aluminium, Holz oder Mauerwerk ausgeführt, sind 
die technischen Regeln zur Tragwerksbemessung für den Brandfall in A 1.2.3, A 1.2.4, A 1.2.5 und A 1.2.6 zu 
beachten. Wird die Standsicherheit im Brandfall rechnerisch nachgewiesen, gilt: 
 
 für tragende Bauteile, die feuerbeständig sein müssen, ist die Tragfähigkeit rechnerisch für mindestens 

90 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK nachzuweisen, 
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 für tragende Bauteile, die hochfeuerhemmend sein müssen, ist die Tragfähigkeit rechnerisch für mindestens 
60 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK nachzuweisen, 

 für tragende Bauteile, die feuerhemmend sein müssen, ist die Tragfähigkeit rechnerisch für mindestens 
30 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK nachzuweisen, und 

 für tragende Bauteile, die eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 120 Minuten haben müssen, ist die 
Tragfähigkeit rechnerisch für mindestens 120 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK nachzuweisen, 

 für tragende Bauteile nach A 2.1.3.1 Buchstabe d, die eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten haben 
müssen, ist die Tragfähigkeit rechnerisch für mindestens 90 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK 
nachzuweisen, 

 für Bauteile nach A 2.1.3.1 Buchstabe d, die eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 60 Minuten haben müssen, 
ist die Tragfähigkeit rechnerisch für mindestens 60 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK nachzuweisen. 

 
Werden tragende und aussteifende Teile baulicher Anlagen unter Anwendung von Naturbrandmodellen bemessen, 
ist Anlage A 1.2.1/3 zu beachten. Naturbrandmodelle dürfen für tragende Bauteile, die eine 
Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten oder 60 Minuten gemäß Abschnitt 5 der unter der lfd. Nr. A.2.2.1.4 
genannten technischen Regel haben müssen, nicht angewendet werden. 
 
Für hochfeuerhemmende tragende und aussteifende Bauteile mit brennbaren Teilen aus Holz sowie 
feuerwiderstandsfähigen Bauteilen aus brennbaren Baustoffen gemäß A 2.1.3.1, Buchstabe d, sind die 
Konkretisierungen der unter lfd. Nr. A 2.2.1.4 genannten technischen Regel zu beachten. 
 
Ein Bauteil, das nur der Aussteifung dient, darf auch ein anderes Brandverhalten aufweisen als das 
feuerwiderstandsfähige Bauteil, das es aussteift, wenn das Gesamtsystem eine ausreichende Feuerwiderstands-
fähigkeit aufweist.  
 
A 2.1.5  Außenwände 

Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile tragender Außenwände baulicher Anlagen, d. h. Bauteile die 
keine Vertikallasten, außer ihrem Eigengewicht, abtragen und lediglich für die Aufnahme der Eigengewichts- und 
Windlasten bemessen sind, müssen mit Ausnahme der nach § 28 Abs. 2 und 5 MBO1 aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen, damit eine Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist. Dies 
gilt nicht für Fenster und Türen, die in der Außenwand angeordnet sind (sog. Lochfassaden), sowie für 
Fugendichtungen und brennbare Dämmstoffe gemäß § 28 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 MBO1. 

 
Öffnungen in Außenwänden von Nutzungseinheiten zu offenen Gängen gemäß § 36 Abs. 5 MBO1 müssen 
dichtschließende Türen haben. Öffnungen von an den offenen Gang anschließenden notwendigen Treppenräumen 
oder notwendigen Fluren müssen rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse haben. Öffnungen von 
außenliegenden Sicherheitstreppenräumen von Hochhäusern zu offenen Gängen müssen rauchdichte und 
selbstschließende Abschlüsse haben, Öffnungen in Außenwänden offener Gänge von Hochhäusern zu 
Nutzungseinheiten müssen feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse haben. Es gelten 
neben den Anforderungen nach A 2.1.6 auch die Anforderungen zum Außenklima. Zur Erfüllung dieser 
Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
 
Außenwände sind nach § 28 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 MBO1 aus brennbaren Baustoffen zulässig, wenn sie als 
raumabschließende Bauteile feuerhemmend sind.  
 
Abweichend von den Festlegungen in Abschnitt A 2.1.3.3.4 (zu § 26 MBO1) ist es für die Brandeinwirkung von 
außen nach innen zulässig, dass ein Versagen frühestens nach 30 Minuten gemäß DIN 4102-3:1977-09, Abschnitt 
5.3.2 (abgeminderte Einheits-Temperaturkurve), eintreten darf.  
 
Müssen Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen mit Ausnahme von Unterkonstruktionen 
gemäß § 28 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 MBO1 insgesamt schwerentflammbar sein, gilt dies auch für ihre einzelnen 
Bestandteile. 
 
Für schwerentflammbare Außenwandbekleidungen sind die Kriterien bei Brandeinwirkungen gemäß 
DIN 4102-20:2017-10, Abschnitt 4.2, einzuhalten.  
 
Die Anwendung von schwerentflammbaren Außenwandbekleidungen in der Ausführung als Wärmedämm-
verbundsystem (WDVS) mit EPS-Dämmstoffen ist zur Erfüllung des Schutzzieles des § 26 Abs. 1 Satz 1 MBO1 bei 
Gebäuden der Gebäudeklasse 4 und 5 nur zulässig, wenn an vorhandenen Öffnungen in der Außenwand im 
Bereich der Stürze oberhalb der Öffnung auch bei Brandeinwirkung standsichere und formstabile, nichtbrennbare 
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konstruktive Maßnahmen angeordnet werden. Darauf kann verzichtet werden, wenn umlaufend horizontal 
angeordnete, auch bei Brandeinwirkung standsichere und formstabile, nichtbrennbare konstruktive Maßnahmen 
angeordnet werden. 
 
Für solche Außenwandbekleidungen in der Ausführung als Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit EPS-
Dämmstoffen ist zusätzlich eine Brandeinwirkung von außen, die unmittelbar im unteren Bereich der Fassade 
einwirkt, zu berücksichtigen. Dazu sind geeignete nichtbrennbare konstruktive Maßnahmen vorzusehen, damit das 
Schutzziel gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 MBO1 erfüllt ist oder es ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.5 genannte technische 
Regel einzuhalten.  
 
Ist für Gebäude die Verwendung von schwerentflammbaren Baustoffen nicht vorgeschrieben und sollen 
leichtentflammbare Baustoffe in Verbindung mit anderen Baustoffen gemäß § 26 Abs. 1 Satz 2 MBO1 verwendet 
werden, muss die Verbindung dauerhaft sein. § 26 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 MBO1 ist für Außenwandbekleidungen 
nicht anwendbar, wenn eine Zugänglichkeit gegeben ist oder eine Beschädigungsgefahr besteht. 
 
Bei Außenwänden mit hinterlüfteten Bekleidungen, die geschossübergreifende Hohlräume haben oder die über 
Brandwände hinweggeführt werden, ausgenommen solche nach Abschnitt 6 der unter der lfd. Nr. A 2.2.1.4 
genannten technischen Regel, sind auch dann, wenn sie aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, ergänzende 
Vorkehrungen zur Begrenzung der Brandausbreitung zu treffen und ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.6 genannte 
technische Regel zu beachten. 
 
Für Außenwandbekleidungen aus Holz oder Holzwerkstoffen bei Gebäuden der Gebäudeklassen 4 oder 5 ist der 
Abschnitt 6 der unter der lfd. Nr. A 2.2.1.4 genannten technischen Regel zu beachten.  
 
A 2.1.6  Trennwände 

Trennwände müssen in Abhängigkeit von der Verwendung in der baulichen Anlage gemäß § 29 MBO1 bei 
Brandeinwirkung ausreichend lang den Raumabschluss nach Abschnitt A 2.1.3.3 gewährleisten und als tragende 
Wände standsicher nach Abschnitt A 2.1.3.2 sein.  
 
Anschlüsse einschließlich von Fugenausbildungen, Durchdringungen von Leitungen sowie Querschnitts-
verringerungen bei Einbau von Steckdosen, Schaltkästen, Leitungsverteilern etc. dürfen den Raumabschluss und, 
bei tragenden Wänden, die Standsicherheit nicht beeinträchtigen. 
 
Sind Öffnungen für Türen in Trennwänden nach § 29 Abs. 2 MBO1 aufgrund ihrer Nutzung erforderlich, müssen 
diese – unabhängig von der Feuerwiderstandsfähigkeit der Trennwände – dauerhaft feuerhemmende, dicht- und 
selbstschließende Abschlüsse haben, damit die Verhinderung der Brandausbreitung nicht gefährdet wird. Die 
Abschlüsse sind selbstschließend, wenn sie geeignete Schließmittel haben, die mittels mechanisch gespeicherter 
Energie den Abschluss selbsttätig schließen. Diese Abschlüsse gelten als Türen, wenn sie einschließlich 
vorhandener Seitenteile und Oberlichter nicht breiter und nicht höher als 2,50 m (vgl. DIN 4102-18:1991-03, 
Abschnitt 2.3) sind. Im Übrigen sind größere Abschlüsse Tore. Hinsichtlich der Verwendung in Rettungswegen wird 
auf die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2, Abschnitt 5.1.6 Nr. 2, genannte technische Regel hingewiesen. 
 
Dies gilt auch bei Trennwänden gemäß § 45 Nr. 1 MBO1. Die Abschlüsse dürfen den Raumabschluss und die 
Dichtheit bei Brandeinwirkungen von jeder Seite nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 6.2.4, über mindestens 
30 Minuten nicht verlieren, sie müssen den Kriterien gemäß DIN 4102-5:1977-09, Abschnitte 5.2.2 bis 5.2.8, 
genügen und die Kriterien der Dauerfunktion nach DIN 4102-18:1991-03 einhalten. Bei Türen wird hinsichtlich der 
Eigenschaft selbstschließend von mind. 200.000 Schließvorgängen (Prüfzyklen) ausgegangen; dies gilt auch für 
Türen in Toren (Schlupftüren). Bei anderen Abschlüssen als Türen wird hinsichtlich der Eigenschaft 
selbstschließend von mind. 10.000 Schließvorgängen ausgegangen. Bei den Beobachtungen zur 
Rauchentwicklung nach DIN 4102-5:1977-09 muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe 
Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne 
Rauchfähnchen auch aus Fugen). 
 
Diese Feuerschutzabschlüsse dürfen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen bestehen; zu ihnen 
gehören auch alle Zubehörteile und notwendige Befestigungsmittel. Feuerschutzabschlüsse müssen für den 
Brandfall geeignete Schlösser mit einem ausreichenden Falleneingriff haben, damit bei Druckunterschieden 
aufgrund eines Brandes ein Öffnen und damit eine Brandausbreitung verhindert werden.  
 
Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter der lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
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Damit Personen sich über Rettungswege retten können und Feuerwehrkräfte den Brandort erreichen oder 
Personen retten können, muss ein Feuerschutzabschluss im Zuge dieser Rettungswege in Form einer Tür solange 
manuell zu öffnen sein bis er mit Feuer beaufschlagt wird. Diese Anforderungen gelten auch für 
Feuerschutzabschlüsse in Form z. B. eines Schiebe-, Hub- oder Rolltores mit längeren Zeitdauern zum Öffnen und 
Schließen, soweit erforderlich mit Hilfsenergie, so dass für diese Feuerschutzabschlüsse im Zuge eines 
Rettungsweges zusätzlich eine Tür vorzusehen ist.  
 
Diese Feuerschutzabschlüsse sollen bestimmungsgemäß geschlossen gehalten werden. Ein 
Feuerschutzabschluss darf dann offengehalten werden, wenn er zur Gewährleistung des Raumabschlusses der 
Trennwand mit einer Einrichtung versehen ist, die bereits bei Raucheinwirkung, dauerhaft das unverzügliche und 
sichere Schließen des Feuerschutzabschlusses gewährleistet (Feststellanlage).  
 
Die Feststellanlage ist ein System, bestehend aus Geräten und/oder Gerätekombinationen, das geeignet ist, die 
Funktion von Schließmitteln kontrolliert unwirksam zu machen. Beim Ansprechen der zugehörigen 
Auslösevorrichtung im Fall eines Brandes, einer Störung oder durch Handauslösung werden offen gehaltene 
Abschlüsse unmittelbar sicher zum Schließen freigegeben. Eine Feststellanlage besteht aus mindestens 

 einem Brandmelder als Rauch- und, soweit erforderlich, Wärmemelder, 
 einer signalverarbeitenden Auslösevorrichtung, 
 einer an ein Stromversorgungsnetz angeschlossen Energieversorgung, 
 einer an die Energieversorgung angeschlossenen Feststellvorrichtung und 
 einem Handauslösetaster.  
 
In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik für die Planung, Bemessung und Ausführung unter 
Anwendung von Feststellanlagen ist ein Nachweis gemäß § 16a MBO1 erforderlich. 
 
Selbstschließende Abschlüsse dürfen nur dann elektromotorisch geöffnet und geschlossen werden, wenn die 
Antriebssysteme nachfolgende Anforderungen erfüllen. 
 
Das für das elektromotorische Öffnen und Schließen von Abschlüssen erforderliche Antriebssystem ist ein System, 
bestehend aus mindestens 

 einem Antrieb mit signalverarbeitender Antriebssteuerung, 
 einer Energieversorgung zusätzlich zur allgemeinen Stromversorgung und 
 einem Brandmelder als Rauchmelder oder, soweit erforderlich, als Wärmemelder, 
 einem Handauslösetaster, 

 
das geeignet ist, den Abschluss bei Bedarf zu öffnen und im Fall eines Brandes, einer Störung oder durch 
Handauslösung unmittelbar ohne Verzögerung und sicher zu schließen. Nach dem Schließen ist ausschließlich ein 
manuelles Öffnen zulässig. Für die Planung, Bemessung und Ausführung von Antriebssystemen für das 
elektromotorische (kraftbetätigte) Öffnen und Schließen von Abschlüssen, ausgenommen Bauprodukte nach 
C 2.6.10 und C 2.6.13, gibt es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforderungen keine allgemein anerkannte 
Regel der Technik und es ist ein Nachweis gemäß § 16a MBO1 erforderlich. 
 
Trennwände aus Brandschutzverglasungen müssen die Anforderungen an raumabschließende Bauteile bei 
Einwirkungen nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, über die mindestens erforderliche Zeitdauer und die 
Kriterien gemäß DIN 4102-13:1990-05, Abschnitte 6.2 und 6.3.1, einhalten. Bei den Beobachtungen zur 
Rauchentwicklung nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 8.1, muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe 
Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne 
Rauchfähnchen auch aus Fugen). 
 
Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. Zur 
Gewährleistung des Raumabschlusses der Trennwand müssen Abschlüsse von notwendigen Öffnungen in einer 
als Brandschutzverglasung ausgeführten Trennwand der Feuerwiderstandsdauer der Brandschutzverglasung 
entsprechen; im Übrigen gelten die genannten Anforderungen an Feuerschutzabschlüsse.  
 
A 2.1.7  Brandwände und Wände, die anstelle von Brandwänden zulässig sind 

Brandwände von baulichen Anlagen dürfen gemäß § 30 Abs. 3 Satz 1 MBO1 zur Gewährleistung der Schutzziele 
keinen Beitrag zum Brand leisten. Sie müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Abweichend von § 28 
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Abs. 3 MBO1 müssen Außenwandbekleidungen einschließlich Dämmstoffen und Unterkonstruktionen gemäß § 30 
Abs. 7 Satz 3 MBO1 auf Gebäudeabschlusswänden nichtbrennbar sein.  
 
Brandwände müssen auch für den Fall standsicher und raumabschließend sein, dass zusätzliche mechanische 
Belastungen aus im Brandfall versagenden Teilen der baulichen Anlage auf diese Wände einwirken (Anprall). Dies 
gilt auch für Wände anstelle von Brandwänden, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
 
Brandwände sind im Brandfall nur standsicher und raumabschließend, wenn sie ohne zusätzliche Maßnahmen den 
Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen und ergänzend die Kriterien nach 
DIN 4102-3:1977-09, Abschnitte 4.2.1 bis 4.2.4, einhalten. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach 
DIN 4102-3:1977-09, Abschnitt 5.4, muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe Rauchentwicklung 
beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch 
aus Fugen). 
 
Wände anstelle von Brandwänden gemäß § 30 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 MBO1  

 Hochfeuerhemmende Wände nach Abschnitt A 2.1.3.3.3 oder 
 Wände mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 60 Minuten nach Abschnitt A 2.1.3.3.7 

sind im Brandfall nur standsicher und raumabschließend, wenn sie ohne zusätzliche Maßnahmen den 
Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen und ergänzend die Kriterien nach 
DIN 4102-3:1977-09, Abschnitte 4.2.2 bis 4.2.4, einhalten, jedoch nur für eine Zeitdauer der Brandeinwirkung von 
60 Minuten. Für hochfeuerhemmende Wände gelten zusätzlich die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.3.1 Satz 6 
Buchst. b. Für Wände nach Abschnitt A 2.1.3.3.7 gelten zusätzlich die Anforderungen gemäß Abschnitt 5.2 der 
unter der lfd. Nr. A 2.2.1.4 bekannt gemachten technischen Regel. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung 
nach DIN 4102-3:1977-09, Abschnitt 5.4, muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe Rauchentwicklung 
beobachtet worden ist (kein flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch 
aus Fugen). 
 
Für andere Wände anstelle von Brandwänden gemäß § 30 Abs. 3 Satz 2 Nrn. 2 und 3 MBO1 sind die Anforderungen 
gemäß Abschnitt A 2.1.6 einzuhalten. 
 
In Brandwände und Wände anstelle von Brandwänden eingreifende andere Bauteile, Anschlüsse einschließlich 
von Fugenausbildungen, Durchdringungen von Leitungen sowie Querschnittsverringerungen bei Einbau von 
Steckdosen, Schaltkästen, Leitungsverteilern etc. dürfen den Raumabschluss und die Standsicherheit nicht 
beeinträchtigen.  
 
In inneren Brandwänden und inneren Wänden anstelle von Brandwänden sind Öffnungen nur für Türen, Tore und 
Abschlüsse für Leitungsdurchführungen und Förderanlagen nach § 30 Abs. 8 MBO1 zulässig; sie müssen dauerhaft 
dicht- und selbstschließende Abschlüsse in der der Wand entsprechenden Feuerwiderstandsdauer haben und auf 
die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt werden, damit der Raumabschluss dieser Wände 
gewährleistet wird. Im Übrigen gelten die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.6.  
 
Für Verglasungen nach § 30 Abs. 9 MBO1 sind die Anforderungen erfüllt mit Brandschutzverglasungen, die bei 
Brandeinwirkung nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, über die mindestens erforderliche Zeitdauer die 
Ausbreitung von Feuer und Rauch sowie der Durchtritt der Wärmestrahlung verhindern und die Kriterien gemäß 
DIN 4102-13:1990-05 einhalten. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach DIN 4102-13:1990-05, Ab-
schnitt 8.1, muss festgestellt sein, dass höchstens eine geringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein 
flächiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberfläche, nur einzelne Rauchfähnchen auch aus Fugen). 
 
Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
 
A 2.1.8  Decken 

Decken zwischen Geschossen müssen in baulichen Anlagen gemäß § 31 MBO1 ausreichend lang standsicher und 
raumabschließend sein und den Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen.  
 
Anschlüsse einschließlich von Fugenausbildungen an andere Bauteile, auch an Außenwände, müssen so 
ausgebildet sein, dass die Standsicherheit und der Raumabschluss gewahrt bleiben, um die Brandausbreitung zu 
verhindern.  
 
Müssen Öffnungen in Decken nach § 31 Abs. 4 Nr. 3 MBO1 dauerhaft dicht- und selbstschließende Abschlüsse 
(Klappen, Schiebeblätter u. a.) in der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke haben, muss der Raumabschluss der 
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Decken gesichert sein. Im Übrigen gelten die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.6, auch hinsichtlich des 
Offenhaltens dieser Feuerschutzabschlüsse; hinsichtlich der Dauerfunktion genügen 10.000 Schließvorgänge. Zur 
Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
 
A 2.1.9  Dächer 

Die Bedachung als Teil der baulichen Anlage besteht aus der regenwasserableitenden Schicht (Dachhaut), 
einschließlich verwendeter Teile für den Wärmeschutz und den Schutz gegen eindringende Feuchte, notwendiger 
Teile zur Übertragung der Lasten auf die die Bedachung tragenden Teile (Dämmstoffe, Dampfsperren, 
Unterspannbahnen, Dachlattung). Zur Bedachung gehören auch lichtdurchlässige Flächen und Abschlüsse von 
Öffnungen und deren Anschlüsse an die Bedachung.  
 
Soweit in § 32 Abs. 3 MBO1 nichts anderes zugelassen ist, müssen Bedachungen zur Behinderung der Übertragung 
eines Brandes von außen in die bauliche Anlage durch Wärmestrahlung oder brennende Teile von anderen 
baulichen Anlagen und einer Brandausbreitung auf der baulichen Anlage ausreichend lang dieser Brandeinwirkung 
widerstehen (harte Bedachung gemäß § 32 Abs. 1 MBO1). Die Bedachung darf in vertikaler wie horizontaler 
Ausdehnung nur begrenzt geschädigt werden und nur begrenzt selbst zum Brandgeschehen einen Beitrag leisten. 
Dabei sind die Dachneigungen zu berücksichtigen, weil das Brandverhalten der Bedachungen in Abhängigkeit der 
Dachneigung unterschiedlich sein kann. 
 
Diese Anforderung wird bei der Verwendung von nicht begrünten Bedachungen erfüllt, die bei Einwirkung eines 
Brandes nach DIN 4102-7:2018-11, Abschnitte 6.1 bis 6.5, unter Berücksichtigung von Abschnitt 7 mindestens die 
in DIN 4102-7:2018-11, Abschnitt 4 Buchst. a bis e, genannten Kriterien erfüllen. 
Begrünte Bedachungen gelten als harte Bedachungen, wenn sie den Anforderungen der unter lfd. Nr. A 2.2.1.3 
genannten technischen Regel entsprechen. 
 
Für bestimmte brennbare lichtdurchlässige Flächen oder Abschlüsse von Öffnungen, für die kein Nachweis der 
harten Bedachung vorliegt, ist die Verwendung als Bedachung zulässig ohne dass eine Beeinträchtigung der 
Behinderung der Brandentstehung oder Brandausbreitung der Bedachung insgesamt zu erwarten ist, wenn:  

 die Summe der Teilflächen höchstens 30 % der Dachfläche beträgt, 
 die Teilflächen einen Abstand von mindestens 5 m zu Brandwänden bzw. zu unmittelbar angrenzenden 

höheren Gebäuden oder Gebäudeteilen aufweisen  
und die Teilflächen  
 als Lichtbänder höchstens 2 m breit und maximal 20 m lang sind, untereinander und zu den Dachrändern 

einen Abstand von mindestens 2 m haben oder  
 als Lichtkuppeln eine Fläche von nicht mehr als je 6 m², untereinander und von den Dachrändern einen 

Abstand von mindestens 1 m und von Lichtbändern aus brennbaren Baustoffen einen Abstand von 2 m 
haben. 

 
Für Dächer von Gebäuden, die traufseitig aneinandergebaut sind, ist es zur Verhinderung der Brandausbreitung 
ergänzend zur harten Bedachung notwendig, dass das jeweilige Dach insgesamt ausreichend lang 
raumabschließend ist und die das Dach tragenden und aussteifenden Teile ausreichend lang standsicher sind. Die 
Anforderungen des § 32 Abs. 6 MBO1 werden nur von Dächern erfüllt, die bei einer Brandeinwirkung einseitig von 
innen nach außen für mindestens 30 Minuten den Raumabschluss nach Abschnitt A 2.1.3.3 gewährleisten. Die das 
Dach tragenden und aussteifenden Teile müssen bei einer Brandeinwirkung für eine Zeitdauer von mindestens 30 
Minuten die Standsicherheit nach Abschnitt A 2.1.3.2 gewährleisten. 
 
Bei Dächern von Anbauten in Fällen von § 32 Abs. 7 MBO1 ist es zur Verhinderung der Brandausbreitung vom 
Anbau in die angrenzende bauliche Anlage ergänzend zur harten Bedachung notwendig, dass bis zu einem 
Abstand von mindestens 5 m das jeweilige Dach des Anbaues ausreichend lang raumabschließend ist und die 
dieses Dach tragenden und aussteifenden Teile ausreichend lang standsicher sind. Dies gilt auch bei 
nichtraumabschließenden öffnungslosen Wänden. Die Anforderungen werden nur von Dächern erfüllt, die für die 
Brandeinwirkung einseitig von innen nach außen für mindestens die Zeitdauer den Raumabschluss nach Abschnitt 
A 2.1.3.3 gewährleisten, für den auch die Decken der angrenzenden baulichen Anlage den Raumabschluss 
gewährleisten müssen. Die das Dach tragenden und aussteifenden Teile müssen bei einer Brandeinwirkung für 
mindestens die Zeitdauer, die für den Raumabschluss des Daches zu gewährleisten ist, die Standsicherheit nach 
Abschnitt A 2.1.3.2 gewährleisten. 
 
Um zu verhindern, dass im Brandfall bei der Abführung von Wärme und Rauch aus Teilen der baulichen Anlage 
über Dachauf- oder einbauten, wie Wärmeabzugsflächen oder Rauch- und Wärmeabzugsgeräte, eine 
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Brandausbreitung stattfindet, müssen nach § 32 Abs. 5 MBO1 diese Dachauf- oder einbauten einen ausreichenden 
Abstand zu brennbaren Teilen einhalten oder diese Teile müssen nichtbrennbar sein. Wärmeabzugsflächen oder 
Rauch- und Wärmeabzugsgeräte gelten als Dachaufbauten gemäß § 32 Abs. 5 Satz 1 MBO1. 
 
A 2.1.10  Treppen 

Die tragenden Teile notwendiger Treppen in Gebäuden gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 MBO1 müssen den Einwirkungen 
gemäß A 2.1.3.2 widerstehen, damit wirksame Löscharbeiten ermöglicht werden.  
 
A 2.1.11  Notwendige Treppenräume 

Eine ausreichend lange Nutzung im Brandfall gemäß § 35 Abs. 1 Satz 2 MBO1 bedeutet, dass die Selbstrettung 
der im Gebäude anwesenden Personen so lange möglich bleibt bis Rauch in den notwendigen Treppenraum 
eingetreten ist. Sind notwendige Treppenräume erforderlich, müssen sie gemäß § 35 Abs. 4 MBO1 Wände und 
Decken haben, die ausreichend lang raumabschließend und standsicher sind, weil sie auch Angriffswege der 
Feuerwehr sind. Dies gilt auch für erforderliche Vorräume von Sicherheitstreppenräumen. Notwendige 
Treppenräume müssen in Abhängigkeit von der Gebäudeklasse die Standsicherheit und den Raumabschluss 
gemäß den Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 gewährleisten. Die Wände müssen – soweit 
erforderlich – die Anforderungen gemäß Abschnitt A 2.1.7 an innere Brandwände erfüllen.  
 
Türöffnungen in Wänden notwendiger Treppenräume zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, 
Werkstätten, Läden, Lagern und ähnlichen Räumen sowie zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten mit einer 
Fläche von mehr als 200 m² müssen – unabhängig von der Feuerwiderstandsfähigkeit dieser Wände – dauerhaft 
feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse haben, damit die Verhinderung der 
Brandausbreitung nicht gefährdet und ein Durchtritt von Rauch gemäß DIN 18095-2:1991-03 in den Treppenraum 
während der dort festgelegten Einwirkungsdauer behindert wird; der Raumabschluss muss gesichert und die 
Kriterien der Dauerfunktion nach DIN 4102-18:1991-03 erfüllt sein. Diese Feuerschutzabschlüsse sollen 
bestimmungsgemäß geschlossen gehalten werden. Im Übrigen gelten die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.6. 
Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
 
Öffnungen in Wänden notwendiger Treppenräume zu notwendigen Fluren dürfen raumhoch und maximal 2,5 m 
breit sein und müssen dauerhaft rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse (Rauchschutzabschlüsse) haben, 
damit im Brandfall ein Durchtritt von Rauch gemäß DIN 18095-2:1991-03 in den Treppenraum während der dort 
festgelegten Einwirkungsdauer behindert wird; der Raumabschluss muss gesichert sein. Die Rauchschutz-
abschlüsse müssen die Kriterien der DIN 18095-1:1988-12 und die Kriterien der Dauerfunktion nach 
DIN 4102-18:1991-03 erfüllen. Diese Rauchschutzabschlüsse sollen bestimmungsgemäß geschlossen gehalten 
werden. Sie dürfen dann offengehalten werden, wenn sie mit Einrichtungen versehen sind, die bei Raucheinwirkung 
dauerhaft das unverzügliche und sichere Schließen gewährleisten (Feststellanlage); im Übrigen gelten die 
Anforderungen nach A 2.1.6. Zur Erfüllung der Anforderungen der Abschlüsse ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 
genannte technische Regel zu beachten. 
 
Türöffnungen in Wänden notwendiger Treppenräume zu Wohnungen sowie zu sonstigen Räumen und 
Nutzungseinheiten mit einer Fläche bis zu 200 m² müssen dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben. Diese 
Anforderung wird mit Bauteilen (Türen) erfüllt, die die Dichtheit bei Vorhandensein von Rauch im Treppenraum 
gewährleisten, soweit es noch keine über den klimatisch bedingten thermischen Auftrieb hinausgehenden 
Druckdifferenzen zwischen Treppenraum und dem abzuschließenden Bereich gibt und der Rauch nicht bis zum 
unteren Rand der Tür abgesunken ist. Eine Tür ist dann dichtschließend, wenn sie die Anforderungen der unter lfd. 
Nr. A 2.2.1.2 genannten technischen Regel, Abschnitt 5.4, erfüllt. Die Türen sind dann dauerhaft selbstschließend, 
wenn die Kriterien der Dauerfunktion nach DIN 4102-18:1991-03 erfüllt sind.  
 
Der Raumabschluss von Wänden notwendiger Treppenräume oder Wänden von Räumen zwischen einem 
notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie ist bei Öffnungen zu notwendigen Fluren nur gewährleistet, 
wenn sie rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse haben. 
 
A 2.1.12  Notwendige Flure und offene Gänge 

Wände notwendiger Flure müssen gemäß § 36 Abs. 4 Satz 1 MBO1 zur Gewährleistung der Schutzziele bei 
Brandeinwirkung ausreichend lang den Raumabschluss gewährleisten, soweit erforderlich standsicher sein und 
den Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen. 
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Unter Berücksichtigung des Schutzzieles nach § 36 Abs. 1 MBO1 sollen in den Wänden notwendiger Flure nur für 
die Nutzung erforderliche Türöffnungen sein. Die Türen müssen gemäß § 36 Abs. 4 Satz 4 MBO1 dicht schließen, 
damit in einer oder in einer angrenzenden Nutzungseinheit ein Raucheintritt durch konstruktive Maßnahmen an 
den Türen über einen gewissen Zeitraum erschwert wird. Diese Anforderung gilt als ausreichend, weil davon 
ausgegangen wird, dass diese nicht selbstschließenden Türen geschlossen gehalten werden. Die Türen schließen 
dicht, wenn die Anforderungen hinsichtlich der Ausbildung des Türflügels und der Dichtung nach Abschnitt 2.1.11 
erfüllt sind.  
 
Bei offen stehenden Türen bzw. nach dem Durchbrand geschlossener Türen darf es auf den Oberflächen der 
Decken und Wände des notwendigen Flures nicht zu einer Brandausbreitung kommen, um Rettungs- und 
Löschmaßnahmen nicht zu erschweren. Für den Fall, dass die Decken und Wände aus brennbaren Baustoffen 
bestehen, ist eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen ausreichender Dicke erforderlich, z. B. in Form einer 
12,5 mm dicken Gipsplatte.  
 
Sofern Wände notwendiger Flure als Brandschutzverglasungen ausgeführt werden sollen, sind die Anforderungen 
mit Brandschutzverglasungen erfüllt, die bei Brandeinwirkung nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, über die 
mindestens erforderliche Zeitdauer die Ausbreitung von Feuer und Rauch sowie den Durchtritt der Wärmestrahlung 
verhindern und die Kriterien gemäß DIN 4102-13:1990-05 einhalten. Zur Gewährleistung des Raumabschlusses 
der Brandschutzverglasung müssen abweichend von § 36 Abs. 4 Satz 4 MBO1 die Türen der 
Brandschutzverglasung dicht- und selbstschließend sein und der Feuerwiderstandsdauer der 
Brandschutzverglasung entsprechen. Im Übrigen gelten die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.6, auch 
hinsichtlich des Offenhaltens dieser Feuerschutzabschlüsse. Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter 
lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
 
Um eine Rauchausbreitung über notwendige Flure zu behindern und eine Selbstrettung von Personen zu 
ermöglichen, sollen notwendige Flure gemäß § 36 Abs. 3 MBO1 mit nichtabschließbaren, rauchdichten und 
selbstschließenden Abschlüssen (Rauchschutzabschlüsse) in maximal 30 m lange Rauchabschnitte unterteilt 
werden. Ausgenommen hiervon sind offene Gänge nach § 36 Abs. 5 MBO1. Die Rauchabschlüsse dürfen raumhoch 
und in Flurbreite ausgeführt werden, über feststehende Seitenteile und Oberlichter verfügen und im Übrigen gelten 
die Anforderungen an Rauchschutzabschlüsse nach Abschnitt A 2.1.11. Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die 
unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
 
A 2.1.13  Fahrschachtwände und Fahrschachttüren für Aufzüge 

Müssen gemäß § 39 Abs. 1 MBO1 Aufzüge im Innern von Gebäuden eigene Fahrschächte haben, so soll damit 
eine Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lang behindert werden. Die Fahrschachtwände müssen 
zur Gewährleistung der Schutzziele bei Brandeinwirkung ausreichend lang den Raumabschluss gewährleisten, 
soweit erforderlich standsicher sein und den Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen. 
Fahrschachtwände aus brennbaren Baustoffen müssen schachtseitig eine Bekleidung aus nichtbrennbaren 
Baustoffen in ausreichender Dicke (z. B. in Form einer 12,5 mm dicken Gipsplatte) haben, damit es bei offen 
stehenden Fahrschachttüren bzw. nach dem Durchbrand geschlossener Türen auf den Oberflächen der 
Fahrschachtwände nicht zu einer Brandausbreitung kommt. 
 
Zur Erfüllung des Schutzzieles nach § 39 Abs. 1 MBO1 und der Anforderungen nach § 39 Abs. 2 Satz 2 MBO1 
müssen Fahrschachttüren im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.  
 
Zur Erfüllung dieser Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
 
A 2.1.14  Installationsschächte und -kanäle, Systemböden und elektrische Betriebsräume 

In baulichen Anlagen dürfen Installationsschächte und -kanäle gemäß § 40 MBO1 durch raumabschließende 
Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt werden, wenn eine 
Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen werden und 
sich die hierzu notwendigen Öffnungen auf das für die Nutzung erforderliche Maß beschränken. Zur Erfüllung dieser 
Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
 
Werden in baulichen Anlagen Installationen in Hohlräumen von Systemböden geführt, ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.9 
genannte technische Regel zu beachten; bei der Bemessung der Feuerwiderstandsdauer im Brandfall bei 
Doppelböden ist eine Verkehrslast von mindestens 1,5 kN/m2 zu berücksichtigen. Zur Erfüllung dieser 
Anforderungen ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. 
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Zum Schutz anderer Räume vor Bränden aus elektrischen Betriebsräumen für Transformatoren oder Schaltanlagen 
ist die unter lfd. Nr. A 2.2.1.10 genannte technische Regel zu beachten. Die Einhaltung dieser technischen Regel 
gewährleistet auch den Funktionserhalt von elektrischen Anlagen für erforderliche sicherheitstechnische Anlagen.  
 

A 2.1.15  Anlagen und Bauprodukte der Technischen Gebäudeausrüstung 

A 2.1.15.1 Allgemeines 

Die bauaufsichtlichen Anforderungen an die Anlagen und Bauprodukte der Technischen Gebäudeausrüstung 
werden durch die unter den lfd. Nrn. A 2.2.1.8, A 2.2.1.9, A 2.2.1.10, A 2.2.1.11, A 2.2.1.12 und A 2.2.1.16, 
genannten technischen Regeln konkretisiert. Zur Erfüllung der Anforderungen ist auch die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 
genannte technische Regel zu beachten. 
Im Übrigen sind die Anforderungen der nachfolgenden Nummern A 2.1.15.2 bis 2.1.15.6 zu beachten. 
 
A 2.1.15.2  Blitzschutzanlagen 

Blitzschutzanlagen nach § 46 MBO1 sollen die Brandentstehung an der baulichen Anlage und eine Gefährdung von 
Personen durch Blitzeinschläge verhindern (äußerer Blitzschutz). 
 
Sofern sicherheitstechnische Einrichtungen und Anlagen vorhanden sind, sind sie gegen Auswirkungen des 
Blitzstromes und der Blitzspannung auf Installationen sowie elektrische und elektronische Teile der anderen 
Einrichtungen und Anlagen in der baulichen Anlage bei unmittelbarem oder mittelbarem Blitzeinschlag zu schützen 
(zusätzlicher innerer Blitzschutz).  
 
Dazu sind Maßnahmen gegen Überspannung und gefährliche Funkenbildung zu treffen. 
 
A 2.1.15.3 Brandfallsteuerung von Aufzügen 

Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die Aufzüge ein Geschoss mit Ausgängen ins Freie oder das 
diesem nächstgelegene, nicht von der Brandmeldung betroffene Geschoss unmittelbar anfahren und dort mit 
geöffneten Türen außer Betrieb gehen. 
 
Brandfallsteuerungen bestehen mindestens aus automatischen Brandmeldern zur Branderkennung in jedem 
Geschoss, den automatischen Übertragungseinrichtungen der Brandmeldung und dem Auswerte- und 
Steuerungssystem für den Aufzug. Das Auslösen der Brandfallsteuerung ist auch durch eine automatische 
Brandmeldeanlage zulässig. 
 
A 2.1.15.4 Wärmeabzugsgeräte 

Sofern Wärmeabzugsgeräte verlangt werden, soll der Brandausbreitung im Hinblick auf einen Vollbrand in 
bestimmten Bereichen einer baulichen Anlage entgegen gewirkt werden, um eine Entzündung brennbarer Teile der 
baulichen Anlage außerhalb des eigentlichen Brandbereiches durch heiße Brandgase zu verhindern. Für 
vorhandene Bauteile im Brandbereich soll eine Reduzierung der thermischen Einwirkungen erreicht werden, damit 
die Standsicherheit oder der Raumabschluss im Brandfall gewährleistet bleibt. Damit können auch wirksame 
Löscharbeiten unterstützt werden. 
 
Erforderliche Wärmeabzugsgeräte sind in Abhängigkeit von Lage in der baulichen Anlage, vorgeschriebener 
geometrischer Abmessungen, der erforderlichen geometrischen Öffnungsfläche und des Standortes der baulichen 
Anlage hinsichtlich des Funktionserhalts und der Einwirkungen u.a. von Wind, Schnee, den 
Umgebungstemperaturen auszuwählen und zu verwenden. Elektrisch betriebene Wärmeabzugsgeräte bedürfen 
einer Sicherheitsstromversorgung. 
 
Dies ist im Brandschutznachweis auszuweisen. Für die Verwendung gilt die unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannte 
technische Regel mit den dort genannten Leistungsanforderungen. Alle notwendigen Angaben zur Lage von 
Wärmeabzugsgeräten sind im Brandschutznachweis darzustellen. 
 
A 2.1.15.5 Feuerwehraufzüge  

Feuerwehraufzüge dienen insbesondere bei baulichen Anlagen großer Höhe der Unterstützung wirksamer 
Löscharbeiten. Feuerwehraufzüge sollen im Brandfall durch die Feuerwehr nutzbar bleiben.  
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Daher dürfen in Fahrschächten von Feuerwehraufzügen keine anderen Aufzüge angeordnet sein. Die 
Fahrschächte von Feuerwehraufzügen in Verbindung mit Fahrschachttüren gemäß A 2.1.13 müssen im Brandfall 
ausreichend lang sicher benutzbar bleiben. In den Fahrschächten dürfen nur die für den Betrieb des 
Feuerwehraufzuges notwendigen technischen Anlagen und Einrichtungen angeordnet sein. Feuerwehraufzüge 
dürfen jeweils nur über einen Vorraum zugänglich sein. Die Wände und Decken des Vorraumes müssen 
ausreichend lang im Brandfall raumabschließend und nichtbrennbar sein. Die Abschlüsse notwendiger Öffnungen 
in den Vorräumen müssen ausreichend lang raumabschließend und rauchdicht sein. Die Vorräume dürfen nur über 
notwendige Flure zugänglich sein. Damit die Fahrschächte nicht durch Rauch beeinträchtigt werden können, 
müssen die Vorräume und Fahrschächte durch Druckbelüftungsanlagen im Brandfall von Rauch freigehalten 
werden. Für Feuerwehraufzüge müssen automatische Branderkennungseinrichtungen vorhanden sein, damit diese 
so gesteuert werden können, dass im Brandfall die Aufzüge außerhalb des Brandbereiches außer Betrieb gehen 
(Brandfallsteuerung) und danach nur noch durch die Feuerwehr wieder in Betrieb genommen und genutzt 
(Feuerwehrschaltung) werden können. Die Auslösung der Brandfallsteuerung ist auch durch eine automatische 
Brandmeldeanlage zulässig.  
 
Die Nutzung zur Personen- und Lastenbeförderung ist allgemein zulässig, soweit ein Brandfall nicht vorliegt. 
 
Feuerwehraufzüge müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit Strom versorgt 
werden und funktionsfähig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).  
 
Für die Funktion von Feuerwehraufzügen notwendige elektrische Leitungsanlagen müssen so beschaffen oder 
durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig bleiben. 
 
Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen. 
 
A 2.1.15.6 Objektfunkanlagen für die Feuerwehr  

Objektfunkanlagen für die Feuerwehr dienen der Unterstützung wirksamer Löscharbeiten. Die Anlagen sollen die 
Funkkommunikation der Einsatzkräfte der Feuerwehr untereinander in der baulichen Anlage und mit den 
unmittelbar an der baulichen Anlage vorhandenen Einsatzkräften der Feuerwehr während des Einsatzes 
unterstützen, wenn dies wegen der räumlichen Struktur, der Ausdehnung oder wegen der die Funkkommunikation 
abschirmender Eigenschaften der baulichen Anlage mit den von der Feuerwehr mitgeführten Geräte zur 
Funkkommunikation nicht ausreichend möglich ist. Sie bestehen mindestens aus Sende-, Empfangs- und 
Übertragungseinrichtungen. 
 
Objektfunkanlagen müssen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit Strom versorgt 
werden und funktionsfähig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).  
 
Für die Funktion von Objektfunkanlagen notwendige elektrische Leitungsanlagen zur Stromversorgung müssen so 
beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig 
bleiben. Die unter der lfd. Nr. A 2.2.1.8 genannte technische Regel ist zu beachten. 
 
Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen. 
 
A 2.1.16  Bauliche Anlagen zur Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff 

Dienen bauliche Anlagen zur Lagerung von Sekundärstoffen aus Kunststoff, muss der Ausbreitung von Feuer 
vorgebeugt und wirksame Löscharbeiten ermöglicht werden. Die unter lfd. Nr. A 2.2.1.14 genannte technische 
Regel ist zu beachten. 
 
A 2.1.17  Garagen 

Zur Erfüllung der Grundanforderungen werden an bauliche Anlagen, die als Garage genutzt werden, besondere 
Anforderungen gestellt. Die unter lfd. Nr. A 2.2.2.1 genannte technische Regel ist zu beachten. 
 
A 2.1.18  Anforderungen an Sonderbauten 

Besondere Anforderungen oder Erleichterungen von Brandschutzanforderungen der MBO1 für das 
Standardgebäude können sich aus der besonderen Art oder Nutzung der baulichen Anlage für die Errichtung, 
Änderung, Unterhaltung, Betrieb und Nutzung gemäß § 51 MBO1 ergeben. Für bestimmte Sonderbauten nach 
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§ 2 Abs. 4 MBO1 sind hinsichtlich Planung und Ausführung die konkretisierenden Anforderungen aus den in den 
lfd. Nrn. A 2.2.2.2 bis A 2.2.2.8 genannten technischen Regeln zu beachten.  
 
Hinweis:  
Besondere Brandschutzanforderungen oder Erleichterungen können auch im Rahmen einer 
bauordnungsrechtlichen Abweichungsentscheidung gemäß § 67 MBO1 oder in der Baugenehmigung für einen 
Sonderbau gemäß § 64 MBO1 gestellt werden. Sofern die Schutzziele nach § 14 MBO1 auf andere Art und Weise 
nicht mit der unter lfd. Nr. A 2.2.1.2 genannten technischen Regel erfüllt werden können, sind die dafür notwendigen 
technischen Angaben in den Bauvorlagen darzustellen. 
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